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  Unsere Leistungen und Kompetenzen:

Unsere Fachleute führen für Sie die gemäß GUV-SI 8017 vorgeschriebenen 
jährlichen Überprüfungen und Inspektionen Ihrer Spielplätze und Spielgeräte 
nach den Vorgaben der Normenreihen DIN 1176 und DIN 1177 qualifiziert durch. 
Auf Wunsch übernehmen wir darüber hinaus die regelmäßigen operativen sowie 
visuellen Routine-Inspektionen gemäß DIN 1176-7.

Häufig werden Spielgeräte in Eigenregie (z.B. durch Elterninitiativen) gebaut. 
Wir begleiten den Eigenbau von der Planungs- und Bauphase bis hin zur End-
abnahme nach der Aufstellung fachkompetent und praxisnah. Nachträgliche, 
kostenintensive Umbauten zur Erlangung der Normenkonformität können so 
vermieden werden. Bei neu eingerichteten Spielplätzen führen wir die erforderli-
che Erstabnahme der Spielgeräte durch. 

Selbstverständlich erhalten Sie über jeden geprüften Spielplatz einen ausführ-
lichen Prüfbericht, der neben einer klaren Dokumentation der festgestellten Si-
cherheitsmängel sofort umsetzbare Hinweise zur Mängelbeseitigung einschließ-
lich der Zuweisung von Prioritäten enthält. Auf Wunsch erstellen wir darüber 
hinaus zu jedem Spielplatz / Spielgerät eine ausführliche Fotodokumentation.

Vertrauen Sie auf unsere Kompetenzen – wir können auf mittlerweile zehn Jahre 
Erfahrung in der Spielplatzsicherheit zurückblicken! Derzeit überprüfen wir ca. 
1000 Kinderspielplätze pro Jahr zur vollsten Zufriedenheit unserer Kunden. 
Referenzen nennen wir Ihnen auf Wunsch gern.

 

  Für unser gemeinsames Ziel: 
  Die Gesundheit unserer Kinder!

Leider kommt es auf Kinderspielplätzen und an Spielplatzgeräten immer 
wieder zu schweren Unfällen. Häufige Ursache sind beschädigte und/oder 
nicht normenkonforme Spielplatzgeräte. Die von diesen Geräten aus-
gehenden und für unsere Kinder unkalkulierbaren Gefahren gilt es auszu-
schließen!

Viele Schäden auf Spielplätzen und an Spielplatzgeräten sind für den Laien 
nicht ohne weiteres erkennbar, daher sind Sie als Betreiber eines Spiel-
platzes oder Träger von Schulhöfen, Wohnanlagen oder Kindergärten im 
Rahmen Ihrer Verkehrssicherungspflicht verpflichtet, die Spielplatzgeräte 
und Spielplätze mindestens alle 12 Monate sachkundig überprüfen zu las-
sen (siehe dazu DIN 1176-7). Neben dieser jährlichen Hauptinspektion sind 
wöchentliche, eventuell auch tägliche Sichtkontrollen (visuelle Routine-
Inspektionen) erforderlich. Funktionskontrollen (operative Inspektionen) 
sind im Abstand von 1 - 3 Monaten durchzuführen. (siehe DIN 1176-7 und 
GUV-SI 8017)
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